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#ST# Bundesbeschluss
über

den Rekurs des Peter Dahinten, von Entlebuch (Luzern),
gegen den Bundesrathsbeschluss vom 11. August
1875, betreffend Ausweisung aus Nidwalden.

(Vom 23. Dezember 1875.)

D i e B u n d e s v e r s a m m l u n g

der schweizerischen Eidgenossenschaft ,

nach Einsicht der Akten im Rekurse des Peter Dahinten von
Entlebuch, Kantons Luzern, über einen Beschluß der Regierung
des Kantons Unter walden nid dem Wald vom 21. Juni und 5. Juli
1875, betreffend Verweigerung der Niederlassung, resp. Wegweisung
aus dem Kanton;

in Anwendung von Art. 45, Lemma 2 der Bundesverfassung,

b e s c h l i e ß t :

Der Rekurs wird als begründet erklärt und der Beschluß der
Regierung des Kantons Unterwaiden nid dem Wald vom 21. Juni
und 5. Juli 1875 aufgehoben.
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Also beschlossen vom Nationalrathe,

B e r n , den 23. Dezember 1875.

Der Präsident: Emil Frei.
Der Protokollführer: Schiess.

Also beschlossen vom Ständerathe,

B e r n , den 23. Dezember 1875.

Der Präsident: Numa Droz.
Der Protokollführer: Lutscher.

Der schweizer ische Bundes ra th beschließt:

Aufnahme des vorstehenden Bundesbeschlusses in das Bundes-
blatt.

B e r n , den 27. Dezember 1875.

Der Bundespräsident: Scherer.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Schiess.
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#ST# Kreisschreiben
des

Schweiz. Bundesrathes an sämmtliche eidgenössische Stände,
betreffend den Militärdienst der Lehrer.

(Vom 7. Januar 1876.)

Getreue, liebe Eidgenossen !

Nachdem bereits im vorigen Jahr eine Anzahl Lehrer den
Rekrutenunterricht durchgemacht haben, so ist die Zeit gekommen,
die Stellung der Lehrer als Wehrmänner einheitlich zu regeln.

Angesichts des Art. 2, Litt, e der Militärorganisation vom
13. Wintermonat 1874, welcher lautet:

„Die Lehrer der öffentlichen Schulen können nach bestandener
„Rekrutenschule von weitern Dienstleistungen dispensirt werden,
„wenn die Erfüllung ihrer Berufspflichten dies nothwendig macht ;
mit Rüksicht dann aber auf das Wünschenswerte, der Landes-
verteidigung die vorzüglichen Kräfte zu erhalten, welche dem
Lehrerpersonal im Ganzen innewohnen, sind wir im Falle, Nach-
folgendes anzuordnen:

i. Diejenigen Lehrer, welche als wehrpflichtig und nicht
bloß als zum Turnunterricht geeignet erklärt werden, sind in die
entsprechenden Korps einzureihen und es wird ihnen die Be-
waffnung und Ausrüstung belassen.

Den nur zum Turnunterricht tauglich erklärten Lehrern wer-
den dagegen Waffen, Uniformen und Ausrüstung abgenommen.
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